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Satzungsgemäße Ziele  

Auszug aus der Satzung  

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins  
(1) Der Verein Tabasamu verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 
Der Verein ist multikulturell aktiv, politisch unabhängig und konfessionell neutral.  
 

(2)  Zweck des Vereins ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit und die 
Hilfe für Personen, die im Sinne des § 53 Abgabenordnung bedürftig sind. 
Die satzungsmäßigen Projekte werden durch den Verein selbst initiiert und durch 
Vereinsmitglieder direkt vor Ort durchgeführt. Maßgeblich bei der Förderung und 
Unterstützung ist das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, d.h. jede Maßnahme soll die 
Menschen dazu befähigen, sich selbst zu helfen bzw. sich selbst Hilfe zu 
organisieren um ein würdiges und selbstbestimmtes Leben zu führen 
 (3)  Der Satzungszweck wird schwerpunktmäßig in Tanzania, in der Zukunft aber 
auch in anderen Ländern verwirklicht, insbesondere durch Bildung, berufliche 
Ausbildung und Förderung von Eigeninitiativen:   

• Aufbau und Unterstützung infrastruktureller Einrichtungen zum Beispiel 
Schulen, Farmen, Wasserversorgung und deren Infrastruktur.  

• Förderung beruflicher Ausbildung und Existenzgründung durch 
Mikrokreditprojekte.  

• Ermöglichung von Schul- und beruflicher Bildung für bedürftige Kinder, 
Straßen- und Waisenkinder, Behinderte und Obdachlose insbesondere 
auch durch die Vermittlung von Patenschaften. 

• Stärkung und Unterstützung von Familien und Frauen. 
• Jede geeignete Maßnahme, die den Vereinszweck erfüllt.  

 (4)  Der Verein ist selbstlos taẗig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begu ̈nstigt werden.   
 
 
 
 
 


